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§ 37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter.
(1) Ist die Marke nach § 3, 8 oder 10 von der Eintragung ausgeschlossen, so

wird die Anmeldung zurückgewiesen.
(2) Ergibt die Prüfung, daß die Marke zwar am Anmeldetag (§ 33 Abs. 1)

nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 entsprach, daß das
Schutzhindernis aber nach dem Anmeldetag weggefallen ist, so kann die
Anmeldung nicht zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder sich damit
einverstanden erklärt, daß ungeachtet des ursprünglichen Anmeldetages und
einer etwa nach § 34 oder § 35 in Anspruch genommenen Priorität der Tag, an
dem das Schutzhindernis weggefallen ist, als Anmeldetag gilt und für die
Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs. 2 maßgeblich ist.
(3) Eine Anmeldung wird nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 oder Nummer 14 nur

zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung oder die Bösgläubigkeit
ersichtlich ist.
(4) Eine Anmeldung wird nach § 10 nur zurückgewiesen, wenn die Noto-

rietät der älteren Marke amtsbekannt ist und wenn die weiteren Voraussetzun-
gen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gegeben sind.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Marke nur

für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden
ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist.
(6) 1Natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller,

Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher können vor
der Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftliche
Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die
Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte. 2Die Personen und
Verbände können beim Deutschen Patent- und Markenamt auch schriftliche
Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die
Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke zurückzuweisen ist.
3Die Personen und Verbände sind an dem Verfahren beim Deutschen Patent-
und Markenamt nicht beteiligt.

§ 38 Beschleunigte Prüfung. Auf Antrag des Anmelders wird die Prüfung
nach den §§ 36 und 37 beschleunigt durchgeführt.

§ 39 Zurücknahme, Einschränkung und Berichtigung der Anmel-
dung. (1) Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder
das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
einschränken.
(2) Der Inhalt der Anmeldung kann auf Antrag des Anmelders zur Berichti-

gung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen
Unrichtigkeiten geändert werden.

§ 40 Teilung der Anmeldung. (1) 1Der Anmelder kann die Anmeldung
teilen, indem er erklärt, daß die Anmeldung der Marke für die in der Teilungs-
erklärung aufgeführten Waren und Dienstleistungen als abgetrennte Anmel-
dung weiterbehandelt werden soll. 2 Für jede Teilanmeldung bleibt der Zeitrang
der ursprünglichen Anmeldung erhalten.
(2) 1Wird die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für das Teilungsverfah-

ren nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zugang der Teilungserklärung
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gezahlt, so gilt die abgetrennte Anmeldung als zurückgenommen. 2Die Tei-
lungserklärung kann nicht widerrufen werden.

§ 41 Eintragung, Veröffentlichung und Markeninformation. (1) Ent-
spricht die Anmeldung den Anmeldungserfordernissen und wird sie nicht
gemäß § 37 zurückgewiesen, so wird die angemeldete Marke in das Register
eingetragen.
(2) 1Die Eintragung wird veröffentlicht. 2Die Veröffentlichung kann in elek-

tronischer Form erfolgen.
(3) 1Zur weiteren Verarbeitung oder Nutzung zu Zwecken der Marken-

information kann das Deutsche Patent- und Markenamt die in das Register
eingetragenen Angaben an Dritte in elektronischer Form übermitteln. 2Die
Übermittlung erfolgt nicht, soweit die Einsicht nach § 62 Absatz 4 ausgeschlos-
sen ist.

§ 42 Widerspruch. (1) 1 Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem
Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Absatz 2 kann
von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit
älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben wer-
den. 2 Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind,
Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten
geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die
Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.
(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, daß die Marke

1. wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang
nach § 9,

2. wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in
Verbindung mit § 9,

3. wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninha-
bers nach § 11,

4. wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2
oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in
Verbindung mit § 12 oder

5. wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem
Zeitrang in Verbindung mit § 13

gelöscht werden kann.
(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder

mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben
Inhaber gehören.
(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseiti-

gen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine
gütliche Einigung zu ermöglichen.

§ 43 Einrede mangelnder Benutzung; Entscheidung über den Wider-
spruch. (1) 1 Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit
älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der
Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten
fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der
Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem
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Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie mög-
lich war. 2Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung
erbracht werden. 3Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleis-
tungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.
(2) 1Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für

einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu
löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. 2Kann die
Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurück-
gewiesen.
(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit

älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt
werden.
(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend

anzuwenden.

§ 44 Eintragungsbewilligungsklage. (1) Der Inhaber der Marke kann im
Wege der Klage gegen den Widersprechenden geltend machen, daß ihm trotz
der Löschung der Eintragung nach § 43 ein Anspruch auf die Eintragung
zusteht.
(2) Die Klage nach Absatz 1 ist innerhalb von sechs Monaten nach Un-

anfechtbarkeit der Entscheidung, mit der die Eintragung gelöscht worden ist,
zu erheben.
(3) Die Eintragung aufgrund einer Entscheidung zugunsten des Inhabers der

Marke wird unter Wahrung des Zeitrangs der Eintragung vorgenommen.

Abschnitt 2. Berichtigung; Teilung; Schutzdauer und Verlängerung
§ 45 Berichtigung des Registers und von Veröffentlichungen.
(1) 1Eintragungen im Register können auf Antrag oder von Amts wegen zur

Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offen-
sichtlichen Unrichtigkeiten geändert werden. 2War die von der Berichtigung
betroffene Eintragung veröffentlicht worden, so ist die berichtigte Eintragung
zu veröffentlichen.
(2) Absatz 1 ist entsprechend auf die Berichtigung von Veröffentlichungen

anzuwenden.

§ 46 Teilung der Eintragung. (1) 1Der Inhaber einer eingetragenen Marke
kann die Eintragung teilen, indem er erklärt, daß die Eintragung der Marke für
die in der Teilungserklärung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen als
abgetrennte Eintragung fortbestehen soll. 2 Für jede Teileintragung bleibt der
Zeitrang der ursprünglichen Eintragung erhalten.
(2) 1Die Teilung kann erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung des Wider-

spruchs erklärt werden. 2Die Erklärung ist nur zulässig, wenn ein im Zeitpunkt
ihrer Abgabe anhängiger Widerspruch gegen die Eintragung der Marke oder
eine in diesem Zeitpunkt anhängige Klage auf Erklärung des Verfalls oder der
Nichtigkeit oder ein in diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Erklärung des
Verfalls oder der Nichtigkeit der Marke sich nach der Teilung nur gegen einen
der Teile der ursprünglichen Eintragung richten würde.

Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten §§ 44–46 MarkenG 10
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(3) 1Wird die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für das Teilungsverfah-
ren nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zugang der Teilungserklärung
gezahlt, so gilt dies als Verzicht auf die abgetrennte Eintragung. 2Die Teilungs-
erklärung kann nicht widerrufen werden.

§ 47 Schutzdauer und Verlängerung. (1) Die Schutzdauer einer eingetra-
genen Marke beginnt mit dem Anmeldetag (§ 33 Absatz 1) und endet zehn
Jahre danach.
(2) Die Eintragung der Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder

einer durch Gesetz oder Vertrag hierzu ermächtigten Person um jeweils zehn
Jahre verlängert, sofern die Verlängerungsgebühr entrichtet worden ist.
(3) 1Die Verlängerung der Schutzdauer kann auch dadurch bewirkt werden,

dass die Verlängerungsgebühr und eine Klassengebühr für jede zu verlängernde
Klasse ab der vierten Klasse der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleis-
tungen gezahlt wird. 2Der Erhalt der Zahlung gilt als Antrag des Marken-
inhabers oder einer ermächtigten Person nach Absatz 2.
(4) 1Beziehen sich die Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienst-

leistungen, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur für
diese Waren oder Dienstleistungen verlängert. 2Werden lediglich die erforderli-
chen Klassengebühren nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit nicht
Satz 1 Anwendung findet, nur für die Klassen verlängert, für die die gezahlten
Gebühren ausreichen. 3Besteht eine Leitklasse, so wird sie vorrangig berück-
sichtigt. 4 Im Übrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der Klasseneintei-
lung berücksichtigt.
(5) 1Das Deutsche Patent- und Markenamt unterrichtet den Markeninhaber

mindestens sechs Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer. 2Das
Deutsche Patent- und Markenamt haftet nicht für eine unterbliebene Unter-
richtung.
(6) 1Der Antrag auf Verlängerung soll innerhalb eines Zeitraums von sechs

Monaten vor Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden. 2Der Antrag kann
noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutz-
dauer eingereicht werden.
(7) 1Die Verlängerung der Schutzdauer wird am Tag nach dem Ablauf der

vorausgehenden Schutzdauer wirksam. 2 Sie wird in das Register eingetragen
und veröffentlicht.
(8) Wird die Schutzdauer nicht verlängert, so wird die Eintragung der Marke

mit Wirkung zum Ablauf der Schutzdauer gelöscht.

Abschnitt 3. Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
§ 48 Verzicht. (1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung
jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die
sie eingetragen ist, im Register gelöscht.
(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke einge-

tragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.

§ 49 Verfall. (1) 1Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen
erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch
mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von
fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. 2Der Verfall einer Marke

10 MarkenG §§ 47–49 Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten
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kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums
und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der
Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. 3Wird
die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von
fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung
des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so
bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder
die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der
Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls
gestellt werden könnte. 4Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53
Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die
Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deut-
schen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des
Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der
Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.
(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt

und gelöscht,
1. wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers
im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;

2. wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner
Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist,
geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder
die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen
oder

3. wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Vorausset-
zungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistun-
gen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese
Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

§ 50 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse. (1) Die Eintragung
einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie ent-
gegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.
(2) 1 Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13

eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und ge-
löscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung
über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. 2 § 8 Absatz 2 Num-
mer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die
Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer
Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden
ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. 3 Ist die Marke entgegen
§ 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung
nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn
Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.
(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt

und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 einge-
tragen worden ist und

Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten § 50 MarkenG 10
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1. das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit
dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,

2. das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im
Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und

3. die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenom-
men worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienst-
leistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für
diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

§ 51 Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte. (1) 1Die Eintra-
gung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für
nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit
älterem Zeitrang entgegensteht. 2Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit
kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.
(2) 1Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem

Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der
Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang
für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines
Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung
geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem
Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. 2Das gleiche gilt für den Inha-
ber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen
Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne
des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an
einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. 3Die Eintragung
einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn
der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem
Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung
der Nichtigkeit zugestimmt hat.
(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer be-

kannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht für nichtig
erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeich-
nung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem
Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.
(4) 1Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem

Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung
der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit
jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig
erklärt und gelöscht werden können:
1. Verfall nach § 49 oder
2. absolute Schutzhindernisse nach § 50.
2Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf
die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag
der jüngeren Marke abzustellen.

10 MarkenG § 51 Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten
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(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienst-
leistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für
diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

§ 52 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit. (1) 1Die Wirkungen
einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für
verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53) oder
der Erhebung der Klage (§ 55) auf Erklärung des Verfalls an als nicht einge-
treten. 2 In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeit-
punkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.
(2) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in

dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an als nicht einge-
treten.
(3) Vorbehaltlich der Vorschriften über den Ersatz des Schadens, der durch

fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Inhabers einer Marke verursacht
worden ist, sowie der Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung berührt
die Löschung der Eintragung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit der Marke
nicht
1. Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über den
Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit rechtskräftig geworden
und vollstreckt worden sind, und

2. vor der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der
Nichtigkeit geschlossene Verträge insoweit, als sie vor dieser Entscheidung
erfüllt worden sind. Es kann jedoch verlangt werden, daß in Erfüllung des
Vertrages gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet
werden, wie die Umstände dies rechtfertigen.

§ 53 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt. (1) 1Der Antrag auf Erklärung des Verfalls (§ 49) und der
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) und älterer Rechte (§ 51)
ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. 2Die zur
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. 3Für die
Sicherheitsleistung gilt § 81 Absatz 6 des Patentgesetzes entsprechend. 4Der
Antrag ist unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den
Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschie-
den wurde. 5Dies gilt auch, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen
den Parteien eine Klage nach § 55 rechtshängig ist. 6 § 325 Absatz 1 der
Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 7Werden zwischen denselben Beteilig-
ten mehrere Anträge nach Satz 1 gestellt, so können diese verbunden und kann
über diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden.
(2) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen absolu-

ter Schutzhindernisse kann von jeder natürlichen oder juristischen Person
gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern,
Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren
beteiligt sein kann.
(3) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer

Rechte kann von dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte und
Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen
Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen, gestellt
werden.

Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten §§ 52, 53 MarkenG 10
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(4) Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt
oder ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet, so stellt das Deut-
sche Patent- und Markenamt dem Inhaber der eingetragenen Marke eine Mit-
teilung hierüber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von zwei Monaten nach
der Zustellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Ver-
fahren zu erklären.
(5) 1Widerspricht der Inhaber der Löschung aufgrund Verfalls oder Nichtig-

keit nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist, so wird die Nichtigkeit
oder der Verfall erklärt und die Eintragung gelöscht. 2Wird dem Antrag auf
Nichtigkeit fristgemäß widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt dem Antragsteller den Widerspruch mit. 3Wird dem Antrag auf Verfall
fristgemäß widersprochen, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem
Antragsteller den Widerspruch zu. 4Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt,
wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebühr
zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz ge-
zahlt wird. 5Anderenfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen.
(6) 1 Ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte vom

Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so
hat er auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb
der letzten fünf Jahre vor Antragstellung gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern
zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen
sie möglich war. 2Wurde Widerspruch erhoben, werden die fünf Jahre ab dem
Zeitpunkt gerechnet, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Ent-
scheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen
wurde. 3Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Stel-
lung des Antrags, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners nach-
zuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung
gemäß § 26 benutzt worden ist. 4War die Marke mit älterem Zeitrang am
Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang bereits seit
mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des
Antragsgegners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älte-
rem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 für verfallen hätte erklärt
werden können. 5Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienst-
leistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.
6Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht
werden.
(7) 1 Ist das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen

anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der
Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. 2 Für die
Befugnis des Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutreten, gelten die §§ 66
bis 74 und 76 der Zivilprozessordnung entsprechend.

§ 54 Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren. (1) 1Ein Dritter
kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den
Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfecht-
bare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass
1. gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke
anhängig ist oder

2. er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen
Marke zu unterlassen.
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